
 

    

100 % 

Recyclingpapier 

Sie erreichen uns: 

E-Mail: oberbuergermeister@erfurt.de 

Internet: www.erfurt.de 

Rathaus 

Fischmarkt 1 

99084 Erfurt 

 

Stadtbahn 3, 4, 6 

Haltestelle: 

Fischmarkt 
 

 

 

Seite 1 von 2 

die von Ihnen gestellten Fragen beantworte ich wie folgt: 

 

1. Welche Planungen gibt es seitens der Stadtverwaltung bezüglich der Um-

setzung des Beschlusses zur Kita "Villa 3-Käse-Hoch"? 

In der Kita werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt 57 Kinder ganztags betreut. 

Von diesen Kindern sind es 

 8 bis zum dritten Lebensjahr und 

 49 ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintrittsalter. 

 

Durch die Einrichtung wurden zum Stichtag 15.01.2014 insgesamt 4 Kita-

Cards angenommen. Diese Kinder sind Geburtsjahrgang 2012. Die geplante 

Aufnahme ist für die Monate 02/2014, 03/2014 und 09/2014 vorgesehen. Bei 

zwei Kindern handelt es sich um Geschwisterkinder. 

 

Nach Angaben des Trägers werden im Sommer 2014 voraussichtlich 10 Kinder 

vom Kindergarten in die Schule wechseln.  

 

Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand werden zu Beginn des Kindergarten-

jahres 2014/2015 voraussichtlich 51 Kinder betreut. 

 

Im Interesse der Kinder wird der durch das Jugendamt ausgesprochene Auf-

nahmestopp aufrecht erhalten.  

 

Die nötigen Details werden vom Jugendamt gemeinsam mit dem Träger, der 

Einrichtungsleitung und der Elternvertretung im Rahmen des Trägergesprä-

ches zur Aktualisierung der Bedarfsplanung Tageseinrichtungen für Kin-

der/Tagespflege 2014/2015 beraten und festgelegt. Das Jugendamt ist mit 

dem Träger darum bemüht, Plätze für alle in der Einrichtung betreuten Kinder 

noch im Jahr 2014 in einer anderen Einrichtung zur Verfügung zu stellen. 

Der Oberbürgermeister 
 

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt 

 

  
Fraktion der CDU 

Herrn Thomas Pfistner 

Fischmarkt 1 

99084 Erfurt 

 

 

DS 0132/14 Kindertagesstätte 96 "Villa 3-Käsehoch" 

Ihre Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO - öffentlich 

Journal-Nr.:  
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2. Kann die Betriebserlaubnis durch den Freistaat Thüringen auch über das Jahr 2015 hinaus für 

o. g. Einrichtung aufrecht erhalten werden und, wenn ja, zu welchen Bedingungen? 

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur erteilte die Betriebserlaubnis, 

die zunächst bis zum 31.07.2015 befristet war. Das Jugendamt ging damals und geht auch heute 

davon aus, dass die Kita ab 1. August 2015 nicht mehr benötigt wird. Nach dem letzten Bescheid, 

ausgefertigt am 20. Dezember 2013, verfügt  

„…die Kindertageseinrichtung "Villa 3-Käse-Hoch", Espachstraße 1, 99094 Erfurt …über eine 

rechtskräftige Betriebserlaubnis. 

Diese wurde für 55 Plätze für Kinder von zwei Jahren bis Schuleintritt am 23. März 2012 mit Wir-

kung zum 1. März 2012 erteilt. 

Aus diesem Grund werden die Bescheide vom 02.07.2007, vom 03.03.2006, vom 15.03.2011 und 

14.01.2011 mit Wirkung vom 31.12.2013 aufgehoben…” 

 

Ob eine Veränderung der Betriebserlaubnis vorgenommen wird, entscheidet das Thüringer Mi-

nisterium für Wissenschaft, Bildung und Kultur auf Antrag des Trägers und im Zusammenwirken 

mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe und unter Berücksichtigung der Begehungsprotokolle 

der nachstehenden Ämter 

 Amt für Brand- und Katastrophenschutz 

 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 

 Amt für Soziales und Gesundheit 

 Unfallkasse Thüringen. 

 

3. Welche finanziellen Mittel sind für den Erhalt einer Betriebserlaubnis über den oben genann-
ten Zeitraum in welchem Haushaltsjahr erforderlich? 

Seitens des Jugendamtes wurde veranlasst, dass durch das Amt für Grundstücks- und Gebäude-

verwaltung der Sanierungsaufwand für die Kita finanziell und bautechnisch ermittelt wurde. 

Die Ermittlung der Kosten erfolgte ohne Vorlage einer notwendigen Aufgabenstellung, Sanie-

rungsstand einfach. Nach erfolgter Planung (Anwendung HOAI 2013) ist von einer Erhöhung der 

Gesamtkosten auszugehen. Die hier aufgeführten Kosten sind nicht im Entwurf des Haushalts-

planes enthalten. 

In der nachstehenden Übersicht werden die Ergebnisse der Kostenermittlung dargestellt: 

 

Gebäudesanierung Kostengruppe 300 + 400 Hochbau - 

u. a. Dach, Fenster, Fußböden, Innentüren, Sanierung 

der Gruppenbereiche, Trockenlegung, Fließenbeläge, 

Auflagen Brandschutz, Unfallkasse; 

875.110,00 EUR 

Haustechnik, Heizung, Sanitär - Heizung, Sanitär, Kü-

che Elektro; 

205.500,00 EUR 

Planungskosten Kostengruppe 700 (nach HOAI 2009) 218.500,00 EUR 

Außenanlage Kostengruppe 500 - nur Freigeländean-

passung am Gebäude nach Trockenlegung; 

124.000,00 EUR 

GESAMT 1.423.110,00 EUR 

 

Ausdrücklich ist darauf hinzuweisen, dass eine Sanierung der Kita nicht bei laufendem Betrieb 

stattfinden kann. Über einen mittelfristigen Zeitraum sind die vorhandenen Ausweichquartiere 

belegt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Bausewein 
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